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Ehescheidung und Ehenot
Von IV ZEIGER S3

un: zeiner Not dieses mühseligen Lebens
sich VO  - ıhr S  eiden, bıs euch der Tod scheidet‘‘.

e1it Jahrhunderten Saßt die katholische Kirche dieses Waort dem Bräutigam
Iraualtar. Jahrhundertelang hat diese Verpilichtung ihre € be-

hauptet und das praktische Eheleben bestimmt Ernstund mutig 1ST das Wo  S
denn besagt Bındung, unwı1iderruflich auft Lebenszeit selbst die unerbitt-
lıche Härte hinein des ‚1112 keiner Not dieses mühseligen Lebens sich scheiden

11t das Wort och Eheleben unscres Volkes heute ? Die Ehenot hat ec1n
solches Maß erreicht daß F' klare Bestandsaufnahme notwendig wıird Der
W-  A geht schnell abwärts, daß auft rasche Abhıilfe gedacht werden mulß,
soll uLlscr Volksleben nicht SCINCLr natürlıchen Grundlage erschüttert
werden.

Bestandsaufnahme
Die Einheit un Unauftlöslichkeit der Ehe 1St tür dıe menschliche Natur

allen Zeıten Cc1in hartes Gesetz SCWECSCH Es 15 auch dagegen gesündigt
worden Doch wurde die Verfehlung als solche bewertet und VO (Gesamt-
bewulflilitsein geächtet Das galt solange man der Ehe C1N: Einrichtung sah
die dem menschlichen Wollen vorgegeben, ber Luststreben stehend,
Aaus höherem Recht siıch herleıitet, daher höhere Pflichten fordern kann, 1] den
geheiligten Charakter Sakramentes besitzt.

Dieses christliche Ehebewufßtsein erlitt den ersten schweren Stoß durch
Martın Luther HKr erhob tür sıch den Anspruch 1e Gotteslehre wıeder-
herzustellen und schützen aber rklärte die Ehe für ‚,C1M weltlich Ding
Nun hätte daraus och nıcht die Auflösbarkeıit des Ehebandes gefolgert WT -

den inussen ennn auch das ‚„weltliche Dıng steht unter dem gleichen uner-

bittlıchen Gottesgesetz Den wirklichen Einbruch vollzog vielmehr dıe Trax1ıs,
der Luther bedauerlicherweise sich verleiten ließ, e1inNemMm neugläubig

gewordenen Fürsten den Weg C110 7weıte Ehe öffnen. Da die TAaxı1is
C1N! „Begründung au>s dem Evangelıum ” erheischte, mu{ßte eben die Schriftt-
erklärung der Tatsache folgen; die „unfaßbar harte‘‘ Forderung Christ1
(Mt 19 14) wurde ausgelegt daß bestimmten Fällen C110 Ehescheidung
rlaubt SCc1 C1Her der zahlreichen Fälle der protestantischen ehre des
„ FCINEN vangelıums Jesu Wirklichkeit das Ite Lestament wıieder durch-
gebrochen 1ISt. Gebrochen WwWAar auch die Bresche I dıe Geschlossenheit dies
Ehebewußtseins.

Glücklicherweise hielt das Volk Zzunächst siıcher Überlieferten test,
daß durch die offene Bresche NUur schmalıe Rınnsale der NCUCIL Praxıs nach-
drängten jedoch SCHUS, langsam C101 breiten Strom NZU.
{Ließen Indivyidualismus Liberaliısmus un Staatsabsolutismus mündeten
den Strom C1in Wenn der Mensch das Ma der IIınsve 1ST WE Ire1 VO|  =
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soll S1C der Kirche unterstehenund ht Imehr dem SCr der
weltlichen Gewalt? SO kam schließlich 1 Jahrhundert erstmals
ausschließlichen Ehegesetzgebung-durch den Staat, außerhalb und C  5  SCn die
Kirche

Diıie NECUCI Ehegesetze wälzten siıch Nnun W1C C116 breite Schutthalde berG: < Z  an  hals zur  ;j  fean di@  lde fi.ibrerden och gesunden ckerboden europäischerFamıilienkultur. Wohl gelang
der katholischen Kiıirche soch einmal,. wenn uch mühsamundHOL

dürftig, CIN1SC Dämme aufzurichten und die wegung einem vorläufigen
Stillstand bringen. ber auf dem Ackerfeld blieben Geröll und FPelsblöcke
Z7urück die nıcht mehr beseitigen \ un das christliche Famıilienleben
W1C Grabsteine überdeckten: der staatliche Rechtsanspruch autf dıe he-
ordnung, dıie Zwangs-Zivilehe, die 71vile Ehescheidung, allem jedoch die
Grundauffassung, dafß iüber diese göttlich gesetzte Einrichtung, ber diese
empfindlichste Keimzelle der Gesellschaft der Mensch CISCHCL Hoheit,
ach Nützlichkeits- un Bequemlichkeitserwägungen fre1 bestimmen könne.

Das juristische Denken der Zeıit kam olchen Erwägungen entgegen.
Deutschlands Wiissenschaft erlebte 1 19 Jahrhundert Blüte des Röm1i1- |  IN
schen Rechts. Seine Durchforschung und Auslegung bedienten sich der
Grundsätze der rechtshistorischen Schule (Gesetze und Recht als Ergebnis
menschlicher Rechtssetzung), des Rechtspositivismus (der Staat als. alleinige
und höchste Quelle des RC‘ChtS) > des Liberalismus und Individualismus
(Vorrang des EBEinzelmenschen und SCINCL Freiheit). Folgerichtig sah man D . a

der Ehe 1 rster Linie den Ireien, privaten Vertrag 7wischen Mann. und.
TAauU interindividuellen Lebensgemeinschaft. Man sich reilich
uch bewußt, daßdie Ehe C1INC soz1ale Bedeutung hat,daßS1IC C1LNCwichtige

des Volksiebens1St, der olkund Staat hohes Interesse
haben mMussen. ber dıe Akzentverschiebung auf den Privat-Vertrags-Cha-
rakter beherrschte die Rechtslehre. Privatverträge jedoch werden. frei VOo
Menschen geschlossen und können unter bestimmten Voraussetzungenauch
wieder frei VOIN den Partnern gelöst werden. Zum mindesten mußte 088 Ver-
schulden desCinen Teilesdem ndern das Recht geben; VO  } der. Fortsetzung
des Vertrages zurückzutreten. Hier begegnete sıch die juristische‘Lehre MIL
der protestantischen Eheauffassung, die be1i bestimmten Ehevergehen WI1C

Ehebruch die Scheidung erlaubte.
Aus dieser Lage heraus 1St das Bürgerliche Gesetzbuch verstehen,

éas eC1m Anbruch des Jahrhunderts für das Deutsche Reich geschaffen
wurde. HBEs kodifiziert die „Errungenschaften‘58vergangenen Jahrhunderts.
ber obwohl die Log1ik der Lehre eigentlich als Ehescheidungsgrund auch

sogenannte „Ehezerrüttung“‘ nahegelegt hätteund obwohl C110 beacht-
liche Gruppe Juristen dies forderte, mußte sich das BGB mI1tdem „Ver-
schuldungsprinzip“‘ begnügen. Nochardas Volksbewußtsein, njcht Nnur
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gleich ch Cc1 Ehesche dung ße Möglichkeiten siıch rechtlich dar-
boten, hat wenigstens Begınn unseres Jahrhunderts die große Masse

schr maißvollen brauch 21VON gemacht. Ehescheidungen irugen
der öffentlichenMeınung noch eiNnen häßlichen Makcl, dıe Praxıs
Lolgte dem geschriebenen Gesetz zögernd; denn das Rechtsempfinden
W  bnoch besser als das Recht

Was BGB jedoch unvollendet geblieben WAr, hat die nationalsozi1ali-
stische setzgebung 1 erschreckender Hemmungslosigkeit nachgeholt. Den
äußeren NIa umfassenden Regelung (Ehegesetz Vietr-
einheitlichung des Rechts der Eheschließung und Ehescheidung Lande
Österreich nd ı übrigen Reichsgebiet VO Julı ahm S1IC Oster-
reich, das 1 Frühjahr 19358 durch den Anschluß dem reichsdeutschen Ho-
heitsgebiet eingegliedert worden.War Österreichs Bürgerliches Gesetzbuch
war Jahrhundert Nur beschränktem Maße der allgemeınen Ent-
wicklung geiolgt, sowe1t die Ehescheidung i rage kam Für katholisch g_
schlossene Ehen gestattete das staatliche echt keine Scheidung, sondern ver-

die Partner das kirchliche Recht. Da sich auch nach Bundes-
parlament eiInNe Mehrheit für die Einführung der Ehescheidungfand,
oriff Dn das überwiıegend soz1aldemokratische Land Wiıen C1iNCM
fährlichen Ausfluchtsmittel: der Innenminister dispensierte VO! Gesetz, das
die zivile Scheidung ausschloß, und ermöglichte den Zugang NCUC Ehe
(Dispens-Ehen oder, Namen des Innenministers,auch Sever-Ehen SC-

Be1 der verschiedenen Handhabung mu{lte sich e1Ne heillose Rechts-
VErWIrTUuNgentwickeln, besonders wenn diıe Behörden anderer österreichi-
scher Bundesländer derartige Dispensehen als illegal ablehnten. Unter der
Regierung Dollfuß wurde NU!  5 Cc1in Konkordat MIt dem Heiligen g\e_.
schlossen und ı eZzug auf das Eherecht diekonkordatäre Regelung Italıens
eingeführt Das bedeutete, daß die hen 7zwischen Katholiken der wen1g-

mit 1NemM katholischen Eheteil nach dem Kirchenrecht geordnet
werdenkonntenund dann automatisch uchVO. dem Staat gültigwurden. Eın
CUCcSbürgerliches Ehegesetzsollte folgen, kam aberbis 1938 nıcht zustande.
Die Folgen, die sich praktisch ergeben konnten, Mag e1in Beispiel beleuchten,
das heutzutage.nıcht gerade den seltenen Fällen zählt Eın Katholik hat
Nur 7zivilrechtlich geheiratet; Ehe 1STt ach kanonischem Recht WESECH
Formmangel ungültig. Wenn sich also SC1INET kirchlichen Behörde stellt
und Ungültigkeitserklärung Ehebıttet, mu{fß S1C ihm gewährt
werden. Er annn C1iNeETr Ehe schreiten, die der Kirche registriert
und VO! staatlichen Standesbeamten aut .rund des Konkordates ebenftalls
als rechtmäßig eingeschrieben werden mußNun besteht aber och e1Ne.
71ivile Ehe,die weESCN angels Ehescheidungsparagraphen 71v1l nıcht
gelöstwerden ann. Vor dem staaatlichen Recht ist also der Neuverheiratete

Bigamie, und ach dem Strafirecht ist alle mithelfenden Behörden
straifällig. Man nehme och die recht „ahlreichen Fälle bestehender

173



GE  GE

Dispensehen hinzu, und inan kannn sıch Bıld der Rechtsunsicherheit
machen.

Diesen Anla{ß benützten sehr geschickt dıie nationalsozialistischen Macht-
haber, den rIa Eherechts rechtfertigen. Aber S1C. Ver-
wirklichten be1 diesem „„Aufwaschen‘ ıhre wahren vıe] weitergehenden Ab-
sichten für das gesamte Reichsgebiet Selbstverständlich wurden alle T4asSsSCcC1H.-

politischen Ma{ihnahmien eingebaut darüber hinaus der Umfang der Ehe-
scheidungsgründe erheblich erweılitert Neben den. ‚„„altmodischen Verschul-
dungsgrundsatz des BGB als selbständige Scheidungsgründe, A2US

biologischen yrwägungen Unifruchtbarkeit und bestimmte Krankheiten fer-
S aber W1IC C1N. Art Generaldispens der Grundsatz VO!  5 der ‚„Ehezer-

rüttung Als erschreckendes Beispiel SC1 der 55 wiedergegeben ‚„ Ist die
häusliche Gememischaft der Ehegatten SCIL dre1i Jahren aufgehoben und 111-

rolge tıefgreifenden unheilbaren Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses
dıe Wıederherstellung dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensge-
meinschaft nıcht erwarten kann jeder Ehegatte die Scheidung be-
gehren Hat der Ehegatte der dıe Scheidung begehrt die Zerrüttung SanNz
der überwiegend verschuldet annn de1 andere der Scheidung w1ider-
sprechen Der Wiıderspruch 1STt nıcht beachten wenn dıe Aufrechterhal-

der Ehe be1 richtiger Würdigung des Wesens der Ehe und des a  n
Verhaltens beider Ehegatten sıttlıch nıcht gerechtfertigt 1St.

Das Eherecht 1938 ist Ausdruck der nationalsozialistischen Auffas-
Sun ber Ehe Geschlechtsleben und Famılıe Der iındiv1idualistische Grund-
Satz VO Privatvertrag 1ST weıthin aufgegeben die Ehe wıird als biologisch
TAasscNMn- und bevölkerungspolitisch wichtige Einrichtung gewertet der en
1ST alsSo scheinbar Ööbliıch aut den „sozi1alen Einrichtungscharakter“ C

schoben aber mehr ‚soch auf das Kollektiv Das echt des staatlıchen Kaol-
lektivs steht herrisch Vordergrund der Staat keine höhere sittliche
Rechtsquelle gebunden verfügt eigenmächtig ber dıe Ehe ihr Selbst-
WEeTrt wird mıilßachtet ıhr sittlicher und relıg1öser Inhalt entleert ]2, selbst
dıe Menschenwürde wiıird diıesem nNntiimMsSteEnN Gebiet C  ‚9 indem Mannn
und Tau HU als Fortpflanzer P erbgesunden Nachwuchses sooch beacht-
iıch sind härtesten mu{fß das die Trau treiten die ıhres Rechts aut
Liebe und Lebensgemeinschaft verlustig gehen kann, S1C nıcht g..
sunde Kınder gebären VCrmas.

Man hätte erwarten können, da{fß ausgepragt nationalsoz1alistisches
Gesetz durch den Kontrollrat vollständig außer Kraft gesetzt würde. iem
1ST jedoch nıcht Das (eset7z Nr 16 des Kontrollrats V'O' FPebr 1946
„über dıie Ehe‘“ entternte ohl die untragbaren rassenpolitischen Bestim-
IMUNSCH, 1eßß jedoch mMIt geringfügigen AÄnderungen das Gesetz 19358 für
Deutschland weıterbestehen. Die schwere eiternde Wunde unserem Volks-
körper bleiht zunächst ottfen

Wıederum würde die Gesetzgebung allein keinen großen Schaden gßstlf*
tet haben, WENN ıhr die Praxis der breiten Schichten nıcht gefolgt ware ber

174



Ehesch

diesmal 1ST die Lage grundverschieden V'ONN der die Jahrhundertwende.
Eine Fülle VO|  - Gründen und Tatsachen haben das Ehebewufltsein empfind-
lich gestört, den alten Ernst siıttlicher Ireue und unerbittlicher Opferkraft
ausgehöhlt die Praxıs sturzte ssıch mi1it Wucht und 5 erschreckender
Breite die Bresche, dıie das Gesetz aufgerissen hatte Die Zahl der Ehe-
scheidungen hat sich 1 der Nachkriegszeit stellenweise ZU mindesten VCI-

dreifacht, anderswo vertünffacht und Sos verzehnfacht.
Zehntausende VO!  e} Eheleuten drängen ZuUur Scheidung, ] dıie Bewegung hat

bereits F solch mitreißende Krafit anl  CHNOMMEN daß Rıchter und Anwälte
möglichst weitherziger Anwendung des Gesetzes geführt werden Eıine

Lawıne 1STt losgebrochen un: wächst täglıch Breite un T1iefe
DDeses gegenüber früher veränderte Verhalten der Ehepraxis nu{3 ernste

Gründe haben. Unser Olk 1St offenbar innerlıch „re1f geworden für
Ehescheidungsrecht tiefe Ehenot 1st durchgebrochen

Gründe der Ehenot
Weenn inan den Ernst der Bewegung erkennen 111 empfiehlt sich nıcht

eintach dıe landläufigen Gründe autfzuzählen der schlechthin alles MIL dem
Schwınden des christlichen Glaubens erklären. Man mu{fß nüchtern NTICTr-
sche1den 7zwischen Gründen, dıe mehr der minder zeiıtbedingt sın.d, und
solchen, die die Substanz greifen und sıch festgesetzt haben Das Alarmie-
rende lıegt be1 denen der zweıten Art

Zeitbedingte Voraussetzungen entstammen der Lebensunruhie AUuS Nazı-
propaganda, Krıeg und Nachkriegsnot

Dıie nationalsozialıstische Parte1 hat C111LEe großangelegte ropaganda und
Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet VO!  - Geschlechtsleben und Ehe betrieben A -
Das blıeh nıcht ohne Nachwirkung Besonders die Frauenseele wurde
durch den geschickten nrut des irrationalen Irıebhaften aufgewühlt Man
betonte den überragenden Wert der biologischen Multterschaftt verherrlichte
die Natürlichkeit des sexuellen Irıebes Miıt roher Hemmungslosigkeit 1STt
den Beziehungen der Geschlechter das Naturgemäße Unausweichliche
Irıebhafte, Anımalısche Aaus dunkelgeahnter Unbewufßltheit das grelle Na  Na  MELicht des Bewuften Gewollten gEeEZEIIT worden SO 1St die keusche Scheu,
der unberührte Schmelz heiliger Schamhaftigkeit der natürlicherweise dıe
unverdorbene Trau umschleiert frıval ZzZerrıissen worden Gertrud VO  5 le Hort
Sagt_ einmal ‚„„Eın We1ib wird nicht SELNEGCT Schande verschleijert un VELI-

borgen, sondern SC1INCTr Ehre Denn dıie Stärke einer Burg erkennt 129  5

daran, daß ihre "Tore verschlossen hegen Nun ber 1STt das Weiıib die letzte
Burg C1N€eSs jeglichen Volkes. Weenn der Mann fallt, wıird Gott den Manın
straten: ber W C: das Weıb fällt wıird Gott das ZaAaNZC olk straten.‘“
Die nationalsozialıstische Propaganda SINS darauf Aaus dıe -Lore und wehr-
haften Zainnen einzureißen S1e hat Keuschheit und Schamhaftigkeit als alt-
modisch dumm, lebensfremd 3 wıdernatürlich verhöhnt Damıiıt aber zZzerrie

175



Aa

Unveran ortlichke Lust der genheit usche Zaucht
die Wıldheit des "Irıebes. Eıine Gier nach slebenhat Platzgegriffen.

Daß dabe1 dıe erbgesunde Multterschaft als hohesIdeal wurde,
bildete keine genügende Gegenwehr. Denn nıcht das natürliche Hochbild
reiner Mutterschaft, persönlicher Würde, war das Leitbild, sondern CINZIS

biologische Leistungsfähigkeit ZUr Zeugung erbgesunden Nachwuchses.
An dieser Stelle trafen sich dann, 1 Ehegesetz. 1938, Propaganda und Ge-
setzgebung: Ehescheidung wurde gewährt be1 Krankheıt, Nachwuchsver-
WC1SCTFUNG, Zeugungsunfähigkeit, Unfruchtbarkeıit.

Umgekehrt brachte der Krieg e1Ne zwingende Propaganda ‚und größte
Erleichterungen für Kriegsehen. Sıe beruhten oft auft flüchtigen Soldaten-
bekanntschaften, menschliıch kaum unterbaut und mu{ißten be1
Belastung zerbrechen.

Kriege haben allen Zeiten die menschlichen Beziehungen gelockert, die
Menschen sittlıch nıcht besser gemacht Maoderne Kriege in verstärktem
Maße Denn gehört Wesen der allgemeınen Mobilmachung und
der totalen Kriegsiührung (die das „Instere, Mittelalter“ 1
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kannte) uch die Grausamkeit, dafß Millionen CT, geschlechtsstarker
Männer undder entsprechenden ahl Von Frauen und Mädchen C1  [ Z,wangs-
7ölıbat auferlegt >wird, und dies auf 4, Ja So kann nicht
hne schwerste Entgleisungenabgehen. Diese Miıllıonen haben keinenBerut
ZuUum Zölıbat, tinden nıcht ı C1NCr höheren Wertwelt die Kräfte Enthalt-
samkeit; Gegenteıl, sS1e werden durch dıie modernen VO  } Schrift,
Bıld, Funk un Fılm täglich ı naturwidriger Weıiseübererotisiert.

Dıe Nachkriegszeit, dıie Reaktion des Lebenstriebes nach ‘Todesnot und
Entbehrung, muj{fßten die 1 Zerrüttung oftenbaren Die Männerkehrten
zurück; kriegsgetraute Paare fanden sich NU: erstenmal”7ur Lebens-
gemeinschaft und entdeckten, daß S1C Sar nicht zusammenpaßlten. Eheleute
sind sich ach 4, der Jahren rennung fremd geworden, C110 gealterte
abgehärmte rau VO eiNemMm verbrauchten, durchrıeg und G»efanégenschaft
seelisch, niıcht selten auch körperlich gebrochenen Mann  ’  . S1C sehen sich ent-

veränderte Gesicht und können das Liebe Bıld der ersten.Jugend
nıcht mehr wıiıederfinden. Vielleicht auch erfuhr oder ahnte die TAl ihres
Mannes Untreue, der Mannn stellt die ntreueder Gattıin test, gewissenlose
Nachbarn, 1eblose Angehörige beginnen verklagen, hetzen, rArRN VOILI-

leumden ; die öffentliche Meiınung ermutigt Z  —Scheidung, das Gesetz bietet
die rechtliche Handhabe, zerbricht.

Dıiese und ähnliche Gründe, WI1IC dıeWurzellosigkeit infolge Ausbombung
der Vertreibung, Wohnungsenge un! Lebensnot, politischer Kleinkrieg ı
Gefolge der Entnazifizierung, sind zeitbedingt,werden also hoffentlich mıit
em Schwinden: der ‚vorübergehen. ber gibtandere
Gründe, die tiefer verankert Sind 1 der HaltungundDenkweisedes heutigen
Menschen. Sıe werden voraussichtlich lange nachwirken. Wenn über-
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haupt noch EL‘Heilu«'1g «denkenwill, muß ıman gerade diese Krankheıitszeichen
erkennen und iıhre alarmierende Eiındringlichkeit auf siıch wirken lassen. Wir
mussen WI1ISSCH, ‚„ WIC weit ist der Nacht‘‘

Zunächst einmal 1st se1t vielen Jahrzehnten, Schrifttum, Theater und
Film, die eheliche Ireue mi1t solcher Selbstverständlichkeit ı1158 Lächerliche
ZCZOSCN worden, daß S1C ıhre königliıche Stellung nıcht mehr behaupten
konnte. Der Fılm hat dıe Zersetzung ehrwürdiger Ehebegriffe auch 1 dıe
breiten Volksschichten getragen, die früher VO.  ; der auigeklärten Roman-
literatur nıcht einmal den Namen kannten. Theaterdarbietungen und bebil-
derte Schriften betonen einseitig den we1iblichen Körper ‚exuellen.
Reizwirkung. Was der Männerwelt als erstrebenswertes el vorgeführt
wird und die Frauenwelt tast notwendig ZUr Nachahmung verleitet. sımnd
dıie verlockenden Qualitäten des Geschlechtswesens. Damıiıt ist für die Ge-
schlechterwahl Pa verhängnisvolle Verengung des Blıckfeldes erzeugt WOTL-
den Wıe altmodisch klıngt da das Wort C11NCcSs edlen Mannes: ‚„„Ich liebe
Frauen, Multter und dıie Multter eECINCr Kinder.“ Die illustrierte
Presse und SLC erfüllt tagtäglich dıe Vorstellungswelt der JuUuNScCh Menschen
MmMIit ıhren Bildern kennt Nur die trıebweckende, künstlich betonte Le1ibes-
schönhe1it w 4S bedeuten dagegen die eigentliıchen Werte Persönlichkeit
eele, sittliche Charakterstärke, die doch allein C111n Lebensgemeinschaft
sichern können?

So hat sich Jangsam geradezu C111C Verkehrung der Geschlechtsauiffassung
herausgebildet : gesucht wI1ird die Lust ausgeschlossen die Last Der gesund
empfindende Mannn und die hingabestarke rau sehen natürlicher NDEe-
Langenheit das Geschlechtsleben SCINEGET Gesamtheit S1C bejahen das Recht
der Sinne und ebenso dıe damıt zugleich gegebene Verantwortung Diese
Ganzheitsschau 1STt WiIiC sche1int weıithın endgültig zerbrochen

aturgemäßs hat sich dies uch Sahz allgemeın auf die Berufsauffassung
ausgewirkt. Die Scheinwelt des betört die Menschen, als ob das Leben
1Ur schön, voll seligen Glückes und gesicherten Wohlbefindens SC1, SC-
pilegtes Dase1in: e2rst recht dıie Ehe Frühere Geschlechter SEINSCH mit Scheu

zagender Besorgn1s das, w as SLC Lebensstand, Le-
bensberuf 19 den Schritt ohl 1ebend und glückhoifend, ]_
doch auch itternd un betend, wissend das Wort ‚„„‚Ehestand ist Wehe-
stand‘‘® Nun 1St be1 vielen dıe Stelle des Ernstes Cc1N Jleichtfertiger "Taum:  e  \
1Ns happy-end geireten Wenn dann die Ernüchterung kommt wWenNnnNn sich das
happy-end Wirklichkeit als nde e1iner ertiraumten Glücksperiode CMLL-

und dafür Opfer Entbehrung und Kreuz dıe Türen pochen, wıird
die: Enttäuschung Fausamcer Dann drängt der Sınnenhunger ach
Abwechslung und NECUCM Versuch Wıe stark bereits das natürliche Emp-
finden angekränkelt 1St mMuß be1 Ehescheidungsprozessen Ent-
seizen imMmmMmMer wıieder feststellen Diıie Eheleute streben auseinander suchen
C1in Glück kaltblütig selbst ber das 1nd hınweg Kıne gesund CMP-
tiındende Multter WUr:  de lıieber alles andere drangeben als ıhr Kınd Mann,
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verpflichtet rbeit und Entb Is selb erst chnnımmMt,

Trau und Kindern stützender Stamm bleiben. Vor dem Ehescheidungs-
gericht sche1int das VErSCSSCN. Es ist ohl richtig, da{ß der höchste Hundert-
Satz VO  n} Ehescheidungen die kinderlose Famılie betrifft ber die fre1 SC-
wählte Kinderlosigkeit offenbart nıcht DCI w1« dıe Scheidungsbereit-
schaft i kindergesegneten Famıilien, W1C weıit das Gesunde 1 MenschenV1 -

schüttet, 11585 Gegenteil verkehrt 1ist
Damıt berührt sich eC1Ne andere Eigenart desheutigen Menschen: der Sınn

tür absolute Lebensbindungen ist Schwinden. Das Denken 1st relativiert,
Verbindlichkeit und Unbedingtheit weıthin verlustig Dem-

entsprechend auch die Bereitschaft, sich höheren Werten freiwillig auft
1i1MMer verpflichten. Bın Beispiel möge ZC1I1SCN,W1C weıt dieEntwicklung
selbst kirchliche Einrichtungen ergriffen hat Die frühere Kirche kannte das
Ordensleben NUur als CI unwiderrufliche Berufshingabe, 1 CWISCH unlös-
aren Gelübden. In der Ze1it tauchen Genossenschaften auf, die Nur

ze1itliche Gelübde der einfache Versprechen oderüberhaupt keine ausdrück-
lıche Hingabe erfordern. Es sprechen gewiß dafürgewichtige Gründe;

5 SO  ‚H auch SCSHCH derartige Bildungen e1ine Mißbilligung ausgesprochen WOTL-

den ber die Entwicklung ist bezeichnend für Zeıt, die 1 weltlichen
Raum bereits seit langem jeder unwiderruflichen Lebensbindung ausweıicht.
Und doch können Volk undStaat ohne solchesernen Iraggerüste auf die
Dauer nıcht bestehen. Man dartf siıch nıcht wundern, daß der totaleStaat S1C

schließlich 1 rausamcer Härte erzwingt, selbst für Ziele, die C1N:! freiwillige

D T
/

Hıingabe rechtfertigen würden.
Auf dem Gebiet der Ehe mußÖte dies verhängnisvoll siıch auswirken. Wenn

das Wort JUuNSCI LiebeAIch bin Deıin auf 1immer‘‘° nıcht mehr voll ZCHNOMMNNCN
wird, das a-Wort Traualtar e1n Lebens- Ja-Wortmehr bedeutet,
dann geht 1 schweren Stunden den Eheleuten e112schüitzenderalt verloren.
Frühere Ehenhaben auch.ıhre Krisen gehabt. ber das Bewußtsein VO!  3 dem
unentrinnbaren Zusammenbleiben--INUuSSsSCHN hat W16 C11N! Notbrücke iberden
entstandenen Rılß geführt; die Ehrfurcht VOLr demeinmalgegebenen Ja 1st
ZU Schild der Ireue geworden und hat zahllose Ehen 1 ıhrem Bestand O-
rettet en me1isten Fällen nicht,W1C heute SCIN sagt, als Marter-
hölle, sondern 1 NCUSECWONNECNC, geläuterter und gereifter L1Lebe.

Hıer ist allerdings dıe Stelle, die relig1öse Begründung der ehe-
lichen Ireue unentbehrlicherscheint. Das Eherecht der modernen Staaten
ist 7unächst einmal ausgehöhlt worden, we1l die Ehe nıcht mehr als Ein‚—
richtung göttlicher Satzung gesehen wurde, hinter der 21in absoluter unab-
äanderlicher Treuwille Gottes steht, sondern als Willensprodukt des selbst-
herrlichen freien Menschen, der SC1HN augenblickliches Wohlsein Zu Maiß
aller Dınge macht. Man beachte den Unterschied 7wischen heute und der
Ze1it die Jahrhundertwende. Diıe Philosophie des Rechtspositivismus 1st
schon alt: S1LC hat se1it langem das gesetzgeberische :Handeln derStaaten he-
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gültiges Recht anerkennt, daß sich als CINZLSC und höchste Quelle VOMn
Recht und Satzung sieht; die staatliıche Gesetzgebung und mehr och Ver-
waltung at ı mehrdie Grenzen zwischen unabänderlichem Recht, Ver-
fassung, Gesetz, Verordnung und Erlafß eingeebnet, hat siıch dem
Dez1isionismus verschrieben, Gesetz und Satzung ach augenblicklichem Gut- S  ldüünken geändert, aufgehoben, neugeschaffen. SO schloß man der Staat kann
das, CS, allein g1bt a WAas Rechtens ist. Unsere Nachkriegszeit kehrt

wohl, durch gSTraUSaAM' Erfahrung belehrt, ZUr Anerkennung des Natur-
rechtes, der unveränderlichen Menschenrechte zurück. Wırd aber diese Er-
kenntnis sich durchsetzen? Man darf aran zweıfeln. Schon wieder erhebt
sich der politische Eigennutz und gehtkalt iber Menschenrechte hinweg;

groß 1st beider Verzweiflung der Menschen, die Versuchung Gewalt.
Und W1e soll C{ wahres Rechtsbewußtsein vonhöchsten Normen siıch lebens-
kräfitig entfalten können, der Z1. Iräger der höchsten Norm, der
W. Gott, nıcht lebendig geglaubt ird? Warum sollen Menschen die Last
der unauflöslichen Ehe schleppen, S1C dahinter nıcht mehr Gottes
Wille leuchten sehen ? Wer soll solchen Menschen die seelische Kraft Z
Ertragen geben,d S16 nıcht d1!6 Gnade des Ehesakramentes kennen?

Beruht 41lso nicht etztlich dıe Unauflöslichkeit der Ehe dochur auf «C1INCM

relig1ösen Dogma, das den gläubigen Katholiken verpilichtet? Das st
diekonkrete und quälende rage, diesich heute selbst das katholische Volk
stellt. Man Sagt: derStaat erlaubt die Ehescheidung, die nichtkatholischen
Bekenntnisse erlauben S1C, die katholische Kırche erlaubt nicht Die
Unauflöslichkeit der Ehe istIso offenbar keine allgemein begründete Forde-

LE
runs, sondern1ur besonderes Glaubensdogma der katholischen Kirche A  A

Warum kommt LUn _  dıe Kircheder schrecklichen Ehenot nicht klein
entigegen, warum hältS1C hartherz1ig Überkommenen fest,

WAarumgibtnicht wenigstenser aps VonFall Fall e1nNse Dispens? Selbst
ZULEC und beste Katholiken sprechenderartige Klagen auS.

Ist die Unauflöslichkeit derEhe wirklich e1nN kirchliches Dogma !
glaube, da{ß die kirchliche Lehrverkündigung nıiıcht Sanz schuldlos ist, WwenNI
solche uffassungsich bılden onnte. Wır haben 1 e1ner Art Vereinfachung
und Kurzschluß einfach dıe kirchliche Forderung die allgemeine Prax1ıs
gestellt. Wırhaben unsere Bewe1se aus Schrift und Kırchenrecht dargelegt
und viel WECNLS herausgearbeitet, daß die Naturselbst dieunlösbare Ehe
fordert. Die wiederholte Behauptung der gner, sS1IC alleın
dıe Vertreter des Fortschrittes, dıe Kirchegönnedem Menschen nicht SC1N!
Freiheit, hat le1iderErfolggehabt,gerade be1Ns selbst. Wır habenuns e1N-

schüchtern, die bloße Verteidigung drängen lassen. Unddabe1 ist doch
dieser SsogenannteFortschrittNUur grauenvollerRückschriutt 1 Unmensch-
liche und Untermenschliche.
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Es 1st hohe Zeit, daß WITr den Kampf um die H-eiligkeit der Ehe nicht nur als
religiös-seelsorgerliches Anliegen E  Kreis der Pfarrgemeinde sehen,
sondern als das, w 4S inzwischen längst geworden ist, ein dringendes An-

liegen menschlicher Ordnung. Verteidigung allein genügt nıicht mehr, W1r
kämpfen bereits aut den etzten Bastionen. Haben WI1Lr noch Möglichkeiten

Gegenstols, eine geschlossene Front hinein, dıie SaNzZ anders denkt als
WIr ? Verfügen WwWI1r ber Beweismittel, die allen sprechen ? Ja Diıe Natur
selbst 1st unser Bundesgenosse geworden, die mißhandelte Natur; die Hr-

gebnisse und Erfahrungen der irrigenr Entwi ckh;ng streiten heute bereits
tür uns.1

. Über den mgang mit „Heiden“
Von LÜDERS

In unserch traditionmsmäßig abgeschlossenen katholischen Kreisen be-
stehen oft recht unklare Vorstellungen über das „Heidenland”, das uns rAaum.-
iıch unmittelbar nahe liegt, VO  e dem WI1r iınnerlıch aber vielfach einen
größeren Abstand haben scheinen als VO]  5 den Heidenländern auf anderen
Kontinenten, 19, dessen Vorhandensein niıcht einmal jedem voll bewußt 1st.
Wenn Epiphanietag VO  S der Heidenmission die ede ist, gehen die
Blicke w1e selbstverständlich nach Übersee. Be1 dieser Gelegenheit
konnte 119}  m} einmal in Hamburg, das ;ohl e11Ne der ausgeprägtesten Zen-
tralen modern-heidnischen Ge1istes ist,” ın einer Kinderkatechese dıe Frage
hören: „„Wo g1bt denn kleine Heidenkinder? Etw.  © Hambürg? der
Blankenese ?” Zur Zufriedenheit des Katecheten erfolgte e1n einstimmiıges
..  ‚‚Ne1in woraut ungestÖrt dıie Expedition ach Zentralafrıka unter-
nehmen konnte.

S0 scheint 2180 selbst noch 1n der Diaspora, 1n dıe jetzt iele Katflolikwen
verschlagen sind, jene „tradıtionelle” Abgeschlossenheit fortzube-
stehen, die das relig1öse eben ler Ante1i1lnahme und Verantwortlichkeit
Tür die moderne Welt, ihre Probleme und Gefährdungen, abtrennt. FEine VOTI-

wiegende Haltung der Flucht und der Abwehr verhindert vielfach, daß
diejenige ‚„Misstonsaufgabe , die uns durch die Zeitumstände zunächst
lıegt und die am g;word»en ist, e;kannt, geschweige denn C  _
griffen WIr  d.

Es brauchtt ohl kaum gesagt werden, dafß diese „Missionsaufgabe“
nicht durch e1in aufdringliches Streiten Glaubenswahrheiten und morali-
schle Grundsätze, durch keine Kritik modernen Leben erfüllt wird, die
ohne 1nNeres Verständnis gleichsam ben autf das verdorbene Heidentum
herabdonnert. eine solche Haltung, die etwa der gleichen inneren ABE
geschlossenheit und Enge entstammt w1e dıe völlige Gleichgültigkeit, macher'1

FEın Zzweıter Autsatz WIr die Lehre von der Unauflöslichkeit der Fhe DOSIUV darlegen und

praktische ‘Anregungen ZUTr Frage der Eindimmung der FEhescheidungswelle veben.
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